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ordnen und Willkühr auszuschließen/ giebt der Band der
während des Jahres 1833 emanirteu Gesetze und Dekrete.

Zu desto besserer Neberficht der Leistungen des

Regierungsraths in den verschiedenen Zweigen der Administration/
ist eS wohl am zweckmäßigsten die Leistungen jedes der

verschiedenen durch die Verfassung aufgestellten Departemente
in dem einem jeden gesetzlich angewiesenen Wirkungskreis
darzustellen/ da alle Geschäfte des RegierungSrachö in
denselben vorberathen werden und also der Umfang der Geschäfte

der Departemente zugleich dcn Umfang der Thätigkeit des

Regierungsraths./ fo wie zum Theil der gefetzgebenden

Thätigkeit des Großen Rathes felbst bezeichnet.

I
Diplomatisches Departement.

Dessen Wirkungskreis bezicht stch auf die Wahrung der

Verhältnisse der Republik mit dem Auslande,und dcr
Eidgenossenschaft ; es beschäftigt stch mit der öffentlichen Sicherheit

im Allgemeinen/ fo wie mit der Prüfung der den

Wahlbezirken zustehenden Wahlen, und dcr Oberaufsicht über die

Archive der Republik.

Verhältniß der Republik zum Auslande.

Außer der Zustimmung der Regierung zu zwei Freizü-
gigkeitötraktaten mit den Herzogthümern Sachfen-Mciningen
und Braunschweig wurden die Verhältnisse zu dcn auswärtigen

Staaten im Laufe des Jahres 1833 vorzüglich durch
ein Ereigniß beschäftigt, das in der Geschichte unserer Republik

eine nicht uninteressante Episode spielt/ nämlich den im



März stattgefundenen Eindrang von 46« Polen auf BcrnischeS

Gebiet. Der Hergang und die Folgen diefes ganzen Ereignisses

sind zu bekannt/ als daß es der Fallare / hier in
unnöthige weitläufige Erörterungen einzutreten. Wen»

Harmonie politischer Gesinnung die Ertheilung eines Afyls
an jene Flüchtlinge beförderte und bedeutende Geldopfer zu

ihren Gunsten nicht scheute*), fo war die Regierung doch

fchon von der ersten Zeit ihres Eintritts auf unfer Gebiet

darauf bedacht/ ihnen mittelst eidgenöfflfchcr Vermittlung
durch Unterhandlungen mit Frankreich/ Holland und mit
der deutfchen Bundesversammlung zu Frankfurt einen freien
Abzug zu verschaffen zu suchen. Nachdem die Eidgenössische

Vermittlung fruchtlos abgelaufen / ward der Zweck durch
besonderes Entgegenkommen Frankreichs gegen Bern in den

letzten Monaten des Jahres großentheils erreicht. Zwei
Drittheile der Polen / fühlend welche Opfer ihr
neunmonatlicher Aufenthalt den Bewohnern deö hiesigen Cantons
auferlegt hatte, zogen ab. Die übrigen/ von weniger
Zartgefühl belebt/ weigerten sich den Eidgenössischen Boden zu

verlassen und unternahmen bald darauf den unfeligen Sa-
voyerzug. Doch dieses geschah erst im Jahre 1834 und ist
also dem gegenwärtigen Jahresberichte fremd.

Von friedlichem Resultaten war die Gewährung dcö

AfulrechtS in einem Fall verschiedener Natur.
Infolge Her Auftritte zu Paris und in Belgien im

Jahre 1830 hatte steh eine Zahl Franen vom geistlichen Orden

der Trapisten, größtentheils belgischen Ursprungs, um
Aufnahme zu Laussen beworben und folche temporär erhalten

; klaglos war ihr Wandel und Wohlthaten spendend ihre
Handlungsweise während der Dauer ihres Aufenthalts im
hiesigen Canton, welchen sie zum Bedauern der Einwohnerschaft

von Lausten im Sommer 1833 wieder verließen.

Die Gcsammtkosten des Aufenthalts der Polen belicfen sich für
die Staatskasse auf 37,363 Frk. 22/z Rp.



L. Zum Bund uud zu den andern Ständen.

Die BunveSverhältnisse bieten in diesem Jahre ein Bild
trauriger Zerrissenheit dar.

Uri, Jnner-Schwytz/ Basel-Stadt/ Unterwalden und

Neuenburg sandten abermals keine Gesandten an die ordentliche

Tagsatzung nach Zürich/ wohl aber nach Schwytz/ von
wo aus sie jene als eine rechts- und bundeswidrige Versammlung

erklärten. Bald darauf erfolgte der Küßnachtcr-Zug
und der Angriff von Bafcl-Stadr auf Basel-Landschaft.
Bekannt sind die Resultate dieses Landfricdenbruchs. Die
Tagsatzung legte mit Kraft und Entschlossenheit sich ins
Mittel. 20,000 Eidgenossen befetzten auf ihren Befehl die

Cantone Schwytz und Bafel; die Sarnerconferenz ward
aufgelöst und die politische Existenz der Cantone Bafcl-Land-
fchaft und Außcr-Schwytz begründet.

Von geringer Wichtigkeit waren die übrigen Verhandlungen

der Tagfatzung von 1833.Die Revision des Bundes/

für dessen engere Schließung Bern zu bedeutenden Opfern
sich bereit erklärt hatte/ kam nicht zu Stande und ward von
der Tagfatzung bei Seite gelegt/ als der Entwurf an den

Urverfammlungen von Luzern mit bedeutender Mehrheit
verworfen worden war.

Die Polcnangelegcnheit dann/ hatte für den Canton

Bern Verwicklungen nicht nur mit dem Auslande/ fondern

auch mit der Eidgenossenschaft und einigen fpcciellcn Ständen

herbeigeführt.
Hinsichtlich der letzter» ist noch zu bemerken / daß Bern

sich in diefem Jahre von dcr in dem Eidgenössischen

Auslieferungsvertrag auferlegten Pflicht der Auslieferung/ fo weit
es politische Vergehen betrifft/ lossagte/ theils als den

Gesetzen der Menschlichkeit widerstreitend / theils weil Bern,
nach gemachten Erfahrungen in dem Reaktionsprozcß/ auf
keine Reciprocität zählen konnte.



c. Zustand im Innern.
Dieser war, so viel dessen Wahrnehmung iu den

Wirkungskreis des diplomatischen Departements gehört, im Ganzen

befriedigend. Die öffentliche Ordnung wurde nirgends
bedeutend gestört und bei dcm Ausbruche der Unruhen in
Schwytz und Bafel, zeigte sich der Wille des Volkes
entschieden für kräftige Aufrechthaltung der Verfassung, fo daß

von reaktionellen Umtrieben im hiesigen Canton nichts zu
befürchten bleibt.

Die im Januar und Junius zu DelSberg vorgefallenen
Unruhen hatten ihren Grund blos in der aus der Verschiedenheit

der Ansichten über die Gemeindsadministration
hervorgegangenen Entzweiung der dortigen Einwohnerschaft;
sie legte sich mit dem Aufhören des felbst verschuldeten langen
Provisoriums. Eben so vorübergehend und folgelos war die

Bearbeitung deö Leberbergs um der Idee einer Trennung vom

Canton Bern Eingang zu verfchaffen. Diefes Projekt
fcheitme an dem Widerstreben des größeren Theils der
Jurabewohner und dem raschen Einschreiten der obersten
Landesbehörde. Uebrigens benutzte das diplomatische Departement
die sich zeigenden Umtriebe zu zweckmäßigerer Organisation
der höhern Staatssichcrheitspolizei, mittelst angemessener

Instruktionen an die Centralpolizei und die Rcgicrungöstatthaltcr.

Wichtig war in Bezug auf die Vollziehung der Verfassung

die in dicfcm Jahre zum ersten Mal stattgefundene periodifche

Erneuerung des Großen Rathes. Außer dcm Drittheil
ordentlich erledigter Stellen waren noch vierzehn außerordentlich

erledigte zu besetzen. Der Zusammentritt der Urver-
sammlungen fand am iä. is. 16. und 17. October, derjenige
der Wahlversammlungen am 19. October statt. Nicht mühelos

war die hierauf dem diplomatifchcn Departement auffallende

Prüfung diefer Wahlen hinsichtlich der Förmlichkeit
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und der Erfüllung der Wahlfähigkeitsbedingungen, bei
welchem Anlasse sich die UnVollkommenheiten deS im Juni 1832

bearbeiteten Wahlreglements erzeigten.

Dem Amtsblatt, welches infolge Befchlnsses deö Großen

Rathes vom 13. Juni 1332 unter die Oberaufsicht des

diplomatischen Departements gestellt ward, wurde eine größere

Ausdehnung gegeben, die Errichtung eines französischen
Amtsblattes veranstaltet und für Anstellung von Schncllfchreibern
zn ausführlicher Bekanntmachung der Großrathsverhandlun-

gen geforgt.

Jn Beziehung auf die Beaufsichtigung der Archive zogen

in diesem Jahre befonders zwei Gegenstände die Aufmerksamkeit

des diplomatischen Departements auf stch, nämlich die

Erzielung einer bessern Ordnung im Leberbergifchen Archiv
und die Wiederaufstndung der vom abgetretenen Geheimen

Rathe uuterfchlagenen Protokolle und Schriften.Jene ist

angebahnt, diefe fo vollständig alS möglich realism.

v. Capitulierres Berner-Regiment in Neapel.

Drei Punkte beschäftigten im Geschäftsverkehr mit diesem

Regiments im Jahre 1833 vorzüglich das diplomatische
Departement.

s) Die sowohl direkt bei den Regierungsbehörden, als
indirekt durch öffentliche Blätter erhobenen Klagen über daö

Justiz-und Sanitätswcscn daselbst, worüber das Departement
am 3. Oktober dem Regicrungsrathe umständlich retatine.

b) Die von der Neapolitanischen Regierung zuerst

willkührlich angeordnete und dann auf vertragsmäßigem
Wege tn Anregung gebrachte Reduktion der Soldatenkleidungsstücke.

Das diplomatile Departement protestine gegen
den ersten Akt bei dem Sieilianifchen Geschäftsträger und

verlangte redliche Erfüllung aller CapitulationSbestimmun-
'gen, worauf auch die Neapolitanische Regierung die bereits

erlassene Verfügung wirklich zurückzog.
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c) Die durch eine Note des Sicilianischen Herrn
Geschäftsträgers vom November 1833 in Vorschlag gebrachte

gänzliche Verstümmelung der Militaircapitulation vom Jahre
1828. Daö Regiment Wyttenbach hierüber um seine Ansicht

befragt, verwarf cinmüthig einen solchen Vorschlag und
erklärte, stch lieber der Gefahr einer Licencierung aussetzen/ alS

fo erniedrigenden Bedingnngen unterziehen zu wollen. Diefe
Antwort wurde dem Herrn Geschäftsträger zu Handen feiner
Regierung einfach eröffnet und auf unverkümmerte Handhabung

der von beiden Theilen freiwillig eingegangenen
Capitulation gedrungen. Antwort ist bis auf die gegenwärtige
Stunde keine erfolgt. Es scheint aber/ der König habe

gut gefunden einstweilen das Vorhaben einer Abänderung der

Capitulation oder eine theilweife Entlassung der Schweizertruppen

aufzugeben.

II
Justiz- und Polizeidepartement.

Eine wesentliche Aenderung in der Organisation dieses

wichtigen Departements fand statt/ durch die fchon in frühern
Jahren znr Sprache gebrachte / nun aber durch den sich stetS

mehrenden Gcfchäftödrang unumgänglich nothwendig gewordene

Trennung des Departements in zwei Sektionen/ in die

Justiz- und in die Polizcifektion/ wie folche durch den

Beschluß des Großen Rathes vom 20. Juni 1833 erkennt worden

ist. Die Geschäftstheilung fand ihre natürliche Marchlinie
in der Verfchiedenartigkeit der Justiz - und der Polizeige-

schäfte; eine Verbindung beider Sektionen dann ward

beibehalten in der gemeinschaftlichen Bearbeitung der bürgerlichen
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